
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2011/12/20 4Ob160/11z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.2011

Norm

StGB §120

UrhG §77

1. StGB § 120 heute

2. StGB § 120 gültig ab 01.01.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2015

3. StGB § 120 gültig von 01.07.2006 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2006

4. StGB § 120 gültig von 01.10.2002 bis 30.06.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2002

5. StGB § 120 gültig von 01.01.2002 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 105/1997

6. StGB § 120 gültig von 01.01.1998 bis 30.09.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 105/1997

7. StGB § 120 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.1997

Rechtssatz

§ 77 UrhG ist analog auf Transkripte von heimlich angefertigten Tonaufzeichnungen vertraulicher Gespräche

anzuwenden. Dabei indiziert schon die Rechtswidrigkeit der Tonaufnahme die Verletzung berechtigter Interessen der

Betro8enen. Der Verletzer muss daher konkret behaupten und beweisen, dass höherrangigen Interessen ihn dennoch

berechtigten, die Transkripte oder Teile davon Dritten zugänglich zu machen.Paragraph 77, UrhG ist analog auf

Transkripte von heimlich angefertigten Tonaufzeichnungen vertraulicher Gespräche anzuwenden. Dabei indiziert

schon die Rechtswidrigkeit der Tonaufnahme die Verletzung berechtigter Interessen der Betro8enen. Der Verletzer

muss daher konkret behaupten und beweisen, dass höherrangigen Interessen ihn dennoch berechtigten, die

Transkripte oder Teile davon Dritten zugänglich zu machen.
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